
NRW: "Planstelle bricht Vertretungsstelle" -
Rechtsgrundlage?
Beitrag von „FrozenYoghurt“ vom 23. September 2022 23:38

Guten Abend,

da ich in einer solchen Situation bin, dass mir evtl. eine Planstelle angeboten werden könnte,
wollte ich einmal nachfragen, wo die obige Regel eigentlich genau verschriftlicht zum
Nachlesen zu finden ist. Muss mich mein Schulleiter auch für ein Auswahlgespräch (Planstelle)
freistellen, wenn ich lediglich befristet als Vertretungslehrer arbeite? Wenn ja, wo steht das
genau? Meine Recherche hat nichts ergeben... Lediglich den üblichen "Flurfunk".

VG

Beitrag von „undichbinweg“ vom 24. September 2022 07:40

Bei einer Ernennung zum Beamten erlischt das privat~rechtliche Arbeitsverhyeltnis
automatisch. BeatmStG

Freistellung gem. BGB

Beitrag von „FrozenYoghurt“ vom 24. September 2022 11:07

Danke! Wie sieht es aus mit der Freistellung für das Auswahlgespräch?

Beitrag von „Susannea“ vom 24. September 2022 11:15

Steht doch dort, da das ganze ja befristet vorher ist, muss der AG (auch der Schulleiter dann)
für Bewerbungsgespräche freistellen.
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Beitrag von „undichbinweg“ vom 24. September 2022 15:40

Wie geschrieben.

BGB

Beitrag von „FrozenYoghurt“ vom 25. September 2022 11:31

Danke euch, hatte Tomaten auf den Augen.

Beitrag von „chemikus08“ vom 27. September 2022 19:46

Dieser Rechtsgrundsatz sollte auch unseren SL bekannt sein. Sollte es da Ärger geben, einfach
den Personalrat anrufen

Beitrag von „FrozenYoghurt“ vom 29. September 2022 14:44

Hat alles ohne Beanstandung funktioniert!
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